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Schulordnung 
 
Grundsätze 
 
Mir häbe Sorg. 
Wir sorgen gemeinsam dafür, dass sich alle im Schulhaus Spiezwiler wohlfühlen. Wir 
nehmen aufeinander Rücksicht und respektieren uns.  
Zur Schulanlage, den Einrichtungen und zum Material tragen wir Sorge.  
 

• Die Kinder befolgen die Anweisungen der Schule zugehörigen Personen. 
• Wir grüssen einander. 
• Wir lösen Probleme friedlich. 

 
Regelungen und Abmachungen 
 

• Alle Klassenzimmer und Gänge werden nach Unterrichtsschluss aufgeräumt 
verlassen. Die Stühle werden nach den Anweisungen des Hauswartes auf die Pulte 
oder Tische (Arbeitsplätze) gestellt. 

• Nach jedem Unterrichtsblock werden die Spezialräume aufgeräumt, die Tafel 
gereinigt, die Stühle hochgestellt und die Tür abgeschlossen.  

• Kinder tragen im Schulhaus Hausschuhe. 
• Das Schulmaterial wird im Schulsack, im Rucksack oder in einer Tasche nach Hause 

und in die Schule genommen. 
• Die Schülerinnen und Schüler der 3. - 6. Klasse nehmen das Turnzeug nach dem 

Sportunterricht nach Hause. 
• Während dem Unterricht verhält man sich in den Gängen ruhig. Im Schulhaus 

wird nicht herumgerannt. 
• Im Schulhaus ist das Spielen mit jeglichen Bällen und anderen Wurfobjekten nicht 

gestattet. 
• Private elektronische Geräte, WLan-fähige Geräte dürfen während der Schulzeit im 

gesamten Schulareal nicht sichtbar und hörbar sein. Das WLan ist deaktiviert.  
o Für Unterrichtszwecke oder in speziellen Situationen kann eine Lehrperson 

Ausnahmen bewilligen. 
o Fotografieren und Filmen sind ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrperson 

aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes auf dem ganzen Schulareal strikt 
verboten. 

o Die Schülerinnen und Schüler sind selber für ihre privaten elektronischen 
Geräte verantwortlich. Die Schule übernimmt keine Haftung bei Diebstahl und 
Beschädigung. Diese Regelung gilt auch während den Betreuungszeiten in 
der Tagesschule. 

o Mögliche Massnahmen: 
§ Bei einer Missachtung dieser Regelung wird das Gerät von der 



 
 

Lehrperson eingezogen und nach Schulschluss wieder ausgehändigt. 
§ Bei wiederholten Regelverstössen erfolgt ein Elternkontakt, bei 

welchem die Erlaubnis zum Einzug des Geräts für eine Woche bzw. 
einen Monat eingeholt wird. 

§ Ohne nachhaltige Verbesserung oder bei fehlender Kooperation der 
Erziehungsberechtigten wird die Schulleitung einbezogen, welche 
weitere situativ angepasste Massnahmen verfügt. 

• Waffen (auch Sackmesser und Spielzeugwaffen) sind verboten. Sie werden von den 
Lehrpersonen beschlagnahmt und können nur von den Eltern abgeholt werden. 

• Die kleinen Pausen verbringen die Schülerinnen und Schüler in den der Klasse 
zugewiesenen Gängen und in den Unterrichtszimmern. 

• In der grossen Pause verlassen alle Schülerinnen und Schüler das Schulhaus. 
 

 
Wer Regeln und Abmachungen nicht einhält, wird darauf aufmerksam gemacht. 
 

 
Regeln Schulareal (während und ausserhalb der Unterrichtszeit) 

• Um 12.00 Uhr verlassen die Kinder das Schulareal und vor 13.00 Uhr kommen keine 
Kinder aufs Schulareal. 

• Auf dem Schulhausareal sind der Besitz sowie das Konsumieren von Energy Drinks, 
bierähnlichen oder alkoholischen Getränken und das Rauchen verboten. Im 
Wiederholungsfall werden die Eltern informiert. 

• Auf dem Schulareal ist das Benutzen von "Rollgeräten", wie Scooter oder 
ähnliches nicht erlaubt. 

• Auf dem Schulareal herrscht ein freundlicher und respektvoller Umgangston. Das 
Spielen und Toben ist allen Kindern und Jugendlichen gestattet. 

• Im Winter darf nur auf dem Fussballrasen mit Schnee geworfen werden. 
• Während der Unterrichtszeit (Schulstunden und Pausen) ist das Verlassen des 

Schulhausareals nicht gestattet. 
 

Die Schule weist die Eltern darauf hin, dass die Eltern ausserhalb der Unterrichtszeit für ihre 
Kinder und deren Handlungen verantwortlich sind. Sollten die oben genannten Regeln nicht 
eingehalten werden, hat die Schule das Recht, Kinder und Eltern darauf aufmerksam zu 
machen. 
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